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EW G

Probleme 
der Unternehmenskonzentration

Peter Gloystein, Hamburg

Die Unternelimen in der EWG haben die „ame- 
rilcanische Herausforderung“ angenommen: 

Angesichts der „US-Giganten“ als Konl<urrenten 
versuchten sie in den letzten Jahren verstärkt, 
vergleichbare Unternehmensgrößen durch Kon
zentration zu erreichen. Mit 99 „Großzusammen
schlüssen“ (nach § 23 des Kartellgesetzes) im 
ersten Quartal 1972 erreichte die Entwicklung in 
der Bundesrepublik einen neuen Höhepunkt. Im 
gesamten Jahr 1971 wurden rund 220 solcher Zu
sammenschlüsse verzeichnet'). In Frankreich 
wurde die Rekordzahl des Jahres 1969 von 190 
Konzentrationsvorgängen im folgenden Jahr mit 
223 Aktionen noch übertroffen )̂. Durch Konzen
trationsbewegungen im Jahre 1970 wurden in 
Italien 40%  der Elektrohaushaltgeräteindustrie 
und zwei Drittel der Chemie und Petrochemie des 
Landes zusammengefaßt: durch die Beteiligung 
der Staatsholding IRI (Alfa Romeo) an der Fahr
zeugbaugesellschaft Innocenti wurden zudem die 
Grundlagen für einen zweiten italienischen Auto
konzern gelegt^).

Mangelhafte Unternehmensstrukturen

Im großen und ganzen wird diese Entwicklung 
von der Öffentlichkeit begrüßt. Man hat viel von 
der Unfähigkeit europäischer Unternehmen ge
hört, neue und technologisch anspruchsvolle Ver-
1) Siehe P. H o r t :  Warnung aus Berlin. In: FAZ (Franicfurt/M.), 
Nr. 149, 1. 7. 72, S. 17.
2) Sielie D. F r a n i a t t e ;  Concentrations industrielles: oü en 
sommes-nous? In: L'Economie (Paris), Nr. 1126, 6.2.71.

Peter Gloystein, 27, Diplom-Kaufmann, Ist 
Mitarbeiter in der Abteilung Internationale 
Währungspolitli( des HWWA-Institut für Wirt- 
schaftsforschung-Hamburg. Sein spezielles 
Interessen- und Arbeitsgebiet ist die euro
päische Industriepolitik.

fahren und Produkte aufgrund zu geringer Unter
nehmensgrößen einzuführen. Als mangelhaft 
werden hauptsächlich folgende Strukturen ange
sehen ") :
□  Die kleineren und mittleren Unternehmen wei
sen im allgemeinen geringere Unternehmensgrö
ßen auf als die Firmen, die in ihrer Branche als 
am leistungsfähigsten angesehen werden. Dieser 
Mangel schwächt in besonders starkem Maße die 
Leistungsfähigkeit der italienischen, aber auch 
die der französischen Industrie, weil in beiden 
Ländern der Anteil dieser Unternehmen relativ 
groß ist.
□  Ebenfalls zu geringe Größen weisen die Un
ternehmen in den technologischen Spitzenberei
chen auf (Computer, Luft- und Raumfahrt, Kern
energie).
□  Zwar haben die bestehenden Großunterneh
men, die nicht dem hochtechnologischen Bereich 
angehören, in der Regel bereits international 
wettbewerbsfähige Größenklassen erreicht, von 
ihnen gibt es aber — gemessen an der Größe der 
Gemeinschaft -  zu wenige, und diese sind zudem 
noch regional ungleich verteilt; sie konzentrieren 
sich vor allem in der Bundesrepublik und den 
Niederlanden.

Unerwünschte Konzentrationsbewegungen

Die Konzentrationswelle der letzten Jahre wäre 
also dann als wünschenswert anzusehen, wenn 
sie zu einer Angleichung und Verbesserung die
ser Strukturen geführt hätte. Leider liegt kein 
statistisches Material in der benötigten Form vor,
3) Siehe o. V.: Rom fördert die Industriekonzentration. In: Finanz 
und Wirtschaft (Zürich), Nr. 76, 30. 9. 70.
'*) Vgl. zu diesem Komplex: EG-Kommlssion, Die Industriepoiitik 
der Gemeinschaft, Brüssel 1970, S. 95 ff., Im folgenden zitiert 
unter „D ie Indust r i epoi i t i k. . und EG-Kommission, Bericht 
über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Gemeinschaft 
(Uri-Bericht), Brüssel 1971, B d .!. S. 2. 11/10 ff.
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an dem dies geprüft werden könnte. Die Durch
sicht von Teilstatistiken, der Wirtschaftspresse 
und von Untersuchungen, die sich mit anderen 
Aspekten der Konzentration befassen, läßt aber 
vermuten, daß die Entwicklung kaum in der ge
wünschten Richtung erfolgte. Anscheinend schlos
sen sich überwiegend schon bestehende Groß
unternehmen auf nationaler Ebene zu noch grö
ßeren Einheiten zusammen. So nahmen in der 
BRD vor allem die Zusammenschlüsse von Bilanz
milliardären zu'). In Frankreich stieg die Größe 
der übernommenen Unternehmen von 1965 bis 
1970 ständig an‘), und die Konzentration in Ita
lien fand zum überwiegenden Teil in der staat
lich beeinflußten Großindustrie statt Während 
1968 in der Gemeinschaft 272 Zusammenschlüsse 
zwischen Gesellschaften desselben Mitgliedstaa
tes vorgenommen wurden, konnten dagegen nur 
35 grenzüberschreitende Zusammenschlüsse re
gistriert werden °).

Folgen der nationalen Konzentration

Hinsichtlich der italienischen und französischen 
Unternehmen kann eine weitere nationale Kon
zentration durchaus sinnvoll sein, da einige von 
ihnen noch nicht in die internationalen Größen
klassen hineingewachsen waren. Fragwürdig wird 
die geschilderte Tendenz allerdings, wenn dabei 
nationale Monopolstellungen entstehen, die eine 
weitergehende Marktintegration innerhalb der 
EWG behindern, die Struktur der kleineren und 
mittleren Unternehmen, vor allem in Italien, nur 
relativ geringfügig verbessert wird, sich keine 
internationale Zusammenarbeit im technologi
schen Bereich ergibt und die Industrie der Bun
desrepublik, die ohnehin den höchsten Konzen
trationsgrad in der EWG aufweist, hinsichtlich der 
Geschwindigkeit der Unternehmenskonzentration 
in der Gemeinschaft an der Spitze steht’).

5) Siehe Bericht des Bundesl<artellamtes über seine Tätigi^eit im 
Jahre 1970 sowie über die Lage und Entwicklung auf seinem 
Aufgabengebiet, Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, Druck
sache VI/2380, Tabellen 2 und 3, S. 35 ff.
‘ ) Siehe A. P. W e b e r :  Concentration des entreprises et po li
tique économique en France de 1945 à 1970. In: H. Arndt (Hrsg.). 
Die Konzentration in der Wirtschaft, On Economic Concentration. 
Berlin 1971, 2. Auflage, S. 108.
') Vgl. V. G. V e n t u r I n I : Economic Concentration and Con
centration Policy in Italy. In: H. Arndt (Hrsg.), a .a .O ., S. 136ff.
°) Siehe EG-Kommission, Die Industriepo litik . . ., a. a. O.. S. 91 f.
’ ) Vgl. P. H o r t , a. a. O.. S. 17.

Derartige Tendenzen zur Verstärkung der schon 
bestehenden Strukturunterschiede innerhalb der 
EWG können für die zukünftige interne Entwick
lung der Gemeinschaft nicht nur unter reinen 
Wettbewerbsgesichtspunkten negative Auswirkun
gen haben. Es besteht die Gefahr, daß mit der 
ungleichgewichtigen Entwicklung der Unterneh
mensstrukturen innergemeinschaftliche Unter
schiede in der Leistungsfähigkeit der Industrien 
zementiert werden. Durch die Konzentration der 
Großunternehmen auf nationaler Ebene werden 
die europäischen Marktstrukturen verstärkt „ver
machtet“ und die Expansion bisher weniger lei
stungsfähiger und der Marktzutritt neu gegründe
ter Unternehmen erschwert, so daß der Grad an 
Strukturflexibilität in der Gemeinschaft verringert 
wird ’°).

Auch die Lösung der innergemeinschaftlichen Re
gional- und Zahlungsbilanzprobleme durch Struk
turanpassung und -Verbesserung wird erschwert. 
Kompliziert wird durch unterschiedliche nationale 
Unternehmensstrukturen auch die notwendige 
Abstimmung der kurzfristigen Wirtschaftspolitiken. 
Eine Wirtschaft mit einem hohen Anteil von Groß
unternehmen (BRD) wird anders auf konjunktur
politische Maßnahmen reagieren als eine Wirt
schaft, die aus vielen kleineren Einheiten und 
einigen großen, staatlich beeinflußten Unterneh
men (Frankreich, Italien) besteht. Die Aussichten 
für das Funktionieren einer Währungsunion wer
den deshalb durch derartige Perspektiven nicht 
gerade verbessert.

Geeignete Maßnahmen von nationaler Seite ge
gen eine derartige desintegrierend wirkende Un
ternehmenskonzentration können kaum erwartet 
werden. Einmal wird man die französische und 
italienische Regierung von ihren Vorstellungen 
von nationalen Mammutunternehmen in allen 
„wichtigen Branchen“ zugunsten des Konzepts 
einer ausgewogeneren Unternehmensstruktur 
kaum abbringen können, solange sie die Gefahr 
der Überfremdung ihrer Großunternehmen sehen. 
Andererseits wird die deutsche Industrie nicht auf 
die Aufforderung reagieren, ihre Konzentrations
aktivitäten von denen der anderen EWG-Länder

10) Vgl. H. B e r g :  Integrationsprozeß und Strukturfiexibllltät 
in der EWG. In: Jahrbuch für Sozialwissenschaft. Bd. 22 (1971), 
Heft 3, S. 286 ff.

Wir machen die weltweite Fkadit.
^  Hapag-LloydAG
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abhängig zu machen. Die dis!<utierte Einführung 
einer vorbeugenden FusionsI<ontrolle in der Bun
desrepublik würde auch nur wenig nützen, da 
andere als recht großzügige Wettbewerbskriterien 
hinsichtlich des deutschen Marktes kaum Eingang 
in das Gesetz finden werden.

Verbesserung durch 
grenzüberschreitende Konzentration

Angesichts dieser Lage gewinnen die Bemühun
gen der EG-Kommission, grenzüberschreitende 
Konzentrationen und Investitionen in der Gemein
schaft zu fördern, verstärkte Bedeutung. Durch 
die Erleichterung von grenzüberschreitenden 
Operationen könnte die Aufmerksamkeit der kon
zentrationswilligen Industrie auch auf andere als 
nationale Lösungen gelenkt werden und somit ein 
Prozeß zur Strukturangleichung und -Verbesse
rung eingeleitet, zumindest aber dem gegenwärtig 
sich abzeichnenden Trend entgegengewirkt wer
den. Für die hochtechnologischen Industrien wer
den zudem grenzüberschreitende Zusammen
schlüsse oft die einzige Alternative sein, und für 
die kleineren und mittleren Unternehmen würden 
die Voraussetzungen für eine Anpassung an den 
größeren Markt verbessert.

Zwar glaubt die Kommission in den letzten Jah
ren eine verstärkte Hinwendung zu innergemein
schaftlicher, grenzüberschreitender Konzentration 
und Investition festgestellt zu haben”); diese ist 
aber im Vergleich zu den nationalen Bewegungen 
geringfügig, und zweitens ergibt sich angesichts 
der dabei von den Gesellschaften zu überwinden
den Schwierigkeiten der Verdacht, daß hieran 
wiederum hauptsächlich Großunternehmen betei
ligt waren. Um auch kleineren Unternehmen diese 
Möglichkeit zu eröffnen, müßte deshalb verstärkt 
auf den Abbau der steuerlichen Belastungen und 
gesellschaftsrechtlichen Hindernisse bei grenz
überschreitenden Operationen hingearbeitet wer
den. Durch ein ausgebautes europäisches Wett
bewerbsrecht und über Flnanzierungshilfen ergä
ben sich zusätzliche Möglichkeiten, der Konzen
trationsbewegung die gewünschte Richtung zu 
geben. Daß bisher noch so gut wie nichts unter
nommen wurde, liegt kaum an einer mangelnden 
Aktivität der Kommission, sondern vielmehr am 
Rat, der sich bisher noch nicht dazu entschließen 
konnte, auch nur einen einzigen der von der Kom
mission schon ausgearbeiteten Vorschläge, der 
von einiger Bedeutung wäre, zu verabschieden.

Hemmende Doppelbesteuerung

Worum handelt es sich bei den Kommissionsvor
schlägen im einzelnen ”), und welche Maßnahmen 
wären zusätzlich einzuleiten? Um die Doppel
besteuerung der Gewinnausschüttungen von

Tochtergesellschaften an die Muttergesellschaft 
in einem anderen Gemeinschaftsland durch Kör
perschaft- und Kapitalertragsteuer zu beseitigen, 
hat die Kommission in einem Richtlinienvorschlag 
vorgesehen, daß innergemeinschaftlich von einer 
bestimmten Beteiligungshöhe an ein multilatera
les Schachtelprivileg gilt. Diese Regelung würde 
die diesbezüglich bestehenden Lücken in den na
tionalen Steuervorschriften und im Netz der bila
teralen Doppelbesteuerungsabkommen schließen.

Schwerwiegendere Probleme als die der Doppel
besteuerung von Mutter- und Tochtergesellschaf
ten ergeben sich aus der Steuer- und gesell
schaftsrechtlichen Behinderung grenzüberschrei
tender Fusionen, also der Konzentrationsform, 
die in der Regel größere Rationalisierungsfort
schritte erlaubt als der Erwerb von Beteiligungen.

Steuerrechtlich ergeben sich bei einer gemein
schaftlichen Fusion zwei Probleme: einmal die 
Besteuerung bei der Fusion und zum zweiten die 
Besteuerung der fusionierten, Gesellschaft mit 
Betriebstätten in mehreren Ländern. Im Augen
blick der Fusion müssen die stillen Reserven der 
Altgesellschaften aufgelöst und versteuert wer
den. Dies führt zu einer sofort fälligen, normaler
weise untragbaren Steuerschuld. Die Kommission 
hat daher eine Regelung vorgesehen, nach der 
die Besteuerung erst zum Zeitpunkt der Veräuße
rung der jeweiligen Vermögensgegenstände oder 
der Liquidation der fusionierten Gesellschaft er
folgen soll. Nach erfolgter Fusion ergibt sich wie
derum das Problem der Doppelbesteuerung, in 
diesem Fall bei der Gewinnabführung der Betrieb
stätte an den ausländischen Sitz der Gesellschaft. 
Der Kommissionsvorschlag zur Lösung dieses 
Problems sieht vor, daß das fusionierte Unterneh
men die Wahl haben soll zwischen der Besteue
rung des Gewinns in dem Land, in dem er ent
standen ist, und der Veranlagung des Gesamt- 
unternehmensgewinns im Sitzland unter Anrech
nung der schon gezahlten Steuern in den aus
ländischen Betriebstätten.

Ergänzung des Geseiischaftsrechts

Die Beseitigung der steuerlichen Hemmnisse wäre 
wenig sinnvoll, wenn nicht gleichzeitig die schwer
wiegendsten Hindernisse, die die Gesellschafts
rechte fast aller Mitgliedstaaten internationalen 
Fusionen entgegenstellen, ausgeräumt werden. 
Für deutsche Unternehmen sind solche Fusionen 
unmöglich, da Fusionen generell einer richter
lichen Nachprüfung unterliegen, die für ausiän-

11) Siehe EG-Kommlsslon, Erster Bericht über die Entwidciung 
der Wettbewerbspoiitil«, Brüssel-Luxemburg 1972, S. 204 ft, im 
folgenden zitie rt unter: . . .  Wettbewerbspolitik.
12) Eine Zusammenstellung der Vorschläge und Vorhaben der 
Kommission findet sich In; EG-Kommission, Die Industriepoli
t ik  . . . .  a. a. O., S.  159 ff.
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dische Gesellschaften nicht durchgeführt werden 
kann. In den Niederlanden kennt das Gesell
schaftsrecht Fusionen überhaupt nicht. In den 
restlichen Gemeinschaftsländern außer Italien ist 
eine Fusion praktisch nur in der Form der Über
nahme eines ausländischen durch ein nationales 
Unternehmen möglich. Für die Übernahme einer 
nationalen Gesellschaft würde die Einstimmigkeit 
der Aktionäre benötigt, die bei weit gestreutem 
Aktienbesitz kaum zu erreichen sein wird. So 
bleibt nur das italienische Recht, das unter be
stimmten Umständen grenzüberschreitende Fu
sionen ermöglicht.

Die Kommission bereitet ein Abkommen zur Lö
sung dieser gesellschaftsrechtlichen Schwierig
keiten vor. Da sich kaum unüberwindbare tech
nische Probleme stellen, muß kritisiert werden, 
daß die Kommission nicht schon früher einen 
Entwurf vorgelegt hat. Statt dessen hat sie sich 
in ihren Bemühungen hinsichtlich des Gesell
schaftsrechts auf die zwar ambitiöse, aber gleich
zeitig auch politische Grundsatzfragen aufwer
fende europäische Aktiengesellschaft konzentriert. 
Hauptsächlich wegen der Meinungsunterschiede 
über die Mitbestimmung und Rechtszuständigkeit 
(nationales oder europäisches Recht) hatten die 
Kommissionsvorschläge bisher kaum eine Chance, 
vom Rat verabschiedet zu werden. Die Verquik- 
kung von mehr oder weniger technischen Fragen 
mit politischen Problemen hat so dazu geführt, 
daß durch den politischen Dissens die Lösung der 
an sich weniger komplizierten Rechtsfragen blok- 
kiert wurde. Gegenüber Ergänzungen der natio
nalen Rechte hätte die europäische Aktiengesell- 
sctiaft zwar vor allem den Vorteil, das psycholo
gische Problem der Nationalität des fusionierten 
Unternehmens zu lösen, eine unbedingt notwen
dige Voraussetzung für das Zustandekommen 
von grenzüberschreitenden Fusionen in der Ge
meinschaft ist sie jedoch nicht.

Flankierende Maßnahmen

Auch wenn die angeführten schwerwiegenden 
Steuer- und gesellschaftsrechtlichen Hindernisse 
für die grenzüberschreitende Konzentration aus
geräumt wären, ergeben sich bei derartigen Ope
rationen, besonders für die kleineren und mittle
ren Unternehmen, größere Probleme als bei Vor
haben auf nationaler Ebene. Aus diesem Grunde 
müßte der Kommission die Möglichkeit gegeben 
werden, kleinere und mittlere, aber auch Unter
nehmen des technologischen Spitzenbereichs bei 
solchen Aktionen zu unterstützen. Hinsichtlich der 
Großunternehmen sollte der Abbau der wichtig
sten Hindernisse vom Ausbau des EWG-Wettbe- 
werbsrechts begleitet werden, um einer sich even
tuell einstellenden Tendenz zur wettbewerbsein
schränkenden Überkonzentration entgegenwirken 
zu können.

Eingehendere Bemühungen zur Schaffung solcher 
Möglichkeiten hat die Kommission erst relativ 
spät eingeleitet. Zur Diskussion gestellt wird eine 
Ausweitung der Aufgaben der Europäischen In
vestitionsbank (E.I.B.) und die Einrichtung einer 
Kooperationsagentur, der sog. „Heiratsvermitt
lung“ ”). Die E.I.B. könnte finanziellen Beistand 
leisten und die Agentur als Makler bei der Zu
sammenführung geeigneter Partner, die nicht über 
die nötige Marktübersicht verfügen, fungieren.

Um die Gefahren der Überkonzentration abzuwen
den, bemüht sich die Kommission, den Artikel 86 
des EWG-Vertrages, der eine mißbräuchliche Aus
nutzung einer marktbeherrschenden Stellung un
tersagt, als Rechtsgrundlage für eine vorbeugende 
Fusionskontrolle hinsichtlich derjenigen Konzen
trationsfälle auszubauen, in denen ein Partner 
bereits eine marktbeherrschende Stellung inne
hat. Ob ihr dies gelingt, hängt in entscheidendem 
Maße vom Erfolg ihrer Intervention im Falle „Con
tinental Can / Europemballage“ ab ’■'). Aber selbst 
im Falle eines Erfolges der Kommissionsbemü
hungen gäbe es immer noch keine Möglichkeit, 
den Aufbau eines marktbeherrschenden Unter
nehmens zu verhindern. Benötigt würde eine Er
weiterung des EWG-Vertrages um einen Artikel 
zur vorbeugenden Fusionskontrolle, ähnlich den 
Bestimmungen des Montanvertrages. Ein dem
entsprechender Vorschlag hätte aber angesichts 
der konzentrationsfreundlichen Haltung der fran
zösischen und italienischen Regierungen keine 
Chance zur Realisierung.

Industrlepolitlsche Diskussionen im Rat

Die von der Kommission bereits ausgearbeiteten 
bzw. in Vorbereitung befindlichen Vorschläge um
fassen bereits die wichtigsten Maßnahmen, die 
für ein geordnetes und sinnvolles Hineinwachsen 
der europäischen Industrien in die Dimensionen 
des Gemeinsamen Marktes ergriffen werden müß
ten. Die dringlichsten Notwendigkeiten einer euro
päischen Industriepolitik sind hiermit umrissen. 
Abgesehen von der vorbeugenden Fusionskon
trolle scheint es über die Grundzüge einer sol
chen Politik zwischen den Mitgliedstaaten auch 
keine Meinungsunterschiede zu geben. Um so 
befremdlicher muß es daher anmuten, wenn sich 
die industriepolitische Diskussion des Rates kei
neswegs auf die bereits ausgearbeiteten Vor
schläge konzentriert, sondern sich hauptsächlich 
um die Frage dreht, ob der zu gründende indu- 
striepolitische Ausschuß beim Rat, wie es Frank
reich verlangt, oder besser bei der Kommission 
zu bilden sei.

13) Siehe auch L. 0  I s I a g e r : Merger Office proposal. In: 
Financial Times vom 22. 9. 72, S. 12.
'■*) Siehe EG-Kommisslon:. . .  Wettbewerbspolltlk, a. a. O., S. 87 ff.
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